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Psychologen als Gutachter
in Strafverfahren
Wie weiter nach dem Bundesgerichtsurteil
BGer 6B_884/2014 vom 8. April 2O',5?
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THovns Noll FnnNr URSRNlor

ln einer Reihe verschiedener Urteile definierte das Bundesgericht zu-
nehmend rigide und unsochgemrisse Anforderungen an strofrechtliche
u nd kriminalprognostische G utochten. Zunrichst schloss es Psycholo-
gen von der autonomen Gutachtenerstellung ím Kontext der Schuld-
fahigkeits- und spdter ouch bei der Prognosebegutochtung aus. Donn
bezeichnete es die Mitorbeit von Psychologen bei der Gutochtener-
stellung unter bestimmten Umstönden ols unzulassig. Diesen Eíngriff
in die fochliche Autonomie und die bewöhrte Gutochtenproxis tiieb
dos Bundesgericht ouf die Spitze, indem es zuletzt sogar die Mitar-
beit einer Fachdrztin für Psychiatrie und Psychotheropíe als unzulos-
sig erklcirte. Die neue bundesgerichtliche Spruchpraxis richtet sich ous
fachlich nicht nachvollziehbaren Gründen gegen die bewrihrte und
wissenschaftlich fundierte Proxis strafrechtlicher Begutochtungen. lm
folgenden Beitrøg werden die nun zu befürchtenden, gravierenden
versorgungspolitischen Probleme und Rückschrítte in der Quolítdtss¡-
cherung dargelegt. Im letzten Kapitel werden Lösungsvorschkige aul
geze¡gt.
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Dons une séríe d'arrêts différents, le Tribunal fédérol a défini des exi-
gences de plus en plus rigides et inappropriées pour les expertises en
matière de droit pénol et de pronostic de lo criminolité. ll a d'abord ex-
clu les psychologues de l'établissement øutonome d'expertises en mo-
tière de responsabilité pénole, puis également en motière de pronostic.
ll a ensuite qualifié la colloboration des psychologues lors de l'étoblis-
sement d'expertises comme illicite dans certains cas. Le Tribunal fédé-
rol o poussé ò l'extrême cette atteinte à l'outonomie des professionnels
et à une protique bien étobl¡e en matíère d'expertise en déclorant ilil-
cite la collaborotion d'une médecine spécíalísée en psychiotrie et psy-
chothéropie. La nouvelle jurisprudence du Tribunol fédéral s'oppose ò
une protique éprouvée et scient¡f¡quement fondée en motière d'exper-
tises pénales pour des raísons injustifiées du point de vue professionnel.
La présente contribution aborde les graves problèmes ò ooindre ou
nívesu de Ia sécurité de I'opprovisionnement et Ie recul inquiétont en
termes de qualité. Le dernier chopitre propose des solutions.

1. Einleitung

Mit dem im Untertitel genannten Urleilt hat sich das Bun-
desgericht zum dritten ly'ral zu den Anforderungen an eine
sachverständige Person geäussert. Dabei wurde aus Sicht
der Autoren dieser Zeilen eine problematische Sichtweise
hinsichtlich der Beurteilung psychologisch-psychothera-
peutischer Expertise auf eine letzthch nicht mehr prak-

Von den ersten drei im Text ausftihrlich diskutierten Bundesge-
richtsentscheidungen ist keiner der Autoren unmittelbar betroffen.
Das Urteil BGer 6B 265/2015 betrifft Prof. Frank Urbaniok. Ai-
lerdings wurden die Arbeiten zurn vorliegenden Beitrag schon vor
Veröffentlichung dieses Urleils begonnen.
BGer 68_884/2014, Ufieil der Strafrechtlichen Abteilung vom
8. April 2015 i.S. X. c. Generalstaatsanwaltschaft des Kantons
Bern.
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tikable Spitze getrieben. Zunächst war im Urteil BGer
6B_459120132 und im Urteil BGer 6B-850/20133 fest-
gehalten worden, dass eine strafrechtliche Begutachtung

allein durch Psychologen unzulässig ist, wobei dies im
ersten Fall die Schuldftihigkeitsbegutachtung, im zwei-
ten Fall die Verlängerung einer stationären Massnahme

betraf. Laut dem aktuell vorgelegten Urteil ist nunmehr

unter Umständen sogar der Beizug von Psychologen, die

einzelne Bestandteile der gutachterlichen Untersuchung

übemehmen, unzulässig.
Spätestens mit diesem Entscheid und zusätzlich un-

ter Berücksichtigung des jüngsten Entscheids BGer
6B_26512015a greift das Bundesgericht massiv und mit
problematischen Konsequenzen in das forensisch-psych-
iatrische Fachgebiet ein. Mit dem vorliegenden Beitrag
wollen die Autoren einerseits die Problematik der Ent-
scheide darlegen, andererseits aber auch Auswege aus der

nun drohenden Sackgasse aufzeigen. Dabei sind sich die

Autoren durchaus daniber im Klaren, dass sie bei Über-
nahme eines Gutachtenauftrags als Gehilfen des Gerichts

fungieren. Gleichermassen erheben sie ftir sich und ihre
Arbeit den Anspruch fachlicher Unabhängigkeit. Vor die-

sem Hintergrund können sie darauf bestehen, dass umge-

kehrt auch die wissenschaftlich und klinisch entwickelten
und bewährten Methoden dieses Fachgebiets von juristi-
scher Seite respektierl und akzeptiefi werden.

2. Das erste Urteil: Psychologen und
Schu ldfähig keitsbegutachtu ng

Im Urteil BGer 6B_45912013s wurde die Beauftragung

eines Psychologen zur Beantwoftung der Frage nach der

SchuldfÌihigkeit mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass

auch allfüllige körperliche oder organische Ursachen ei-
ner Symptom atik zu diagnostizieren oder auszuschliessen

seien. Dieses Argument ist grundsätzlich nachvollziehbal
betrifft jedoch nur diejenigen FälIe, bei denen allfÌillige
körperliche oder organische Ursachen einer psychischen

Störung zu diskutieren sind. Dies ist nur bei einem gerin-
gen Teil der in der Forensischen Psychiatrie zu beufiei-

BGer 6B_459/2013, Urteil der Strafrechtlichen Abteilung vom
13. Februar 2014 i. S. X. c. SÍaatsanwaltschaft des Kantons.
St. Gallen.
BGer 6B_850/2013, Urteil der Strafrechtlichen Abteilung vom
24. April2014 i.S. X. c. Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.
BGer 6B 26512015, Urteil der Strafrechtlichen Abteilung vom
3.Dezember2015 i.S.X c. Stotsanwaltschaftdes Kantons St. Gal-
len.
Vgl. FN 2.

lenden Fälle erforderlich. Denn in den letzten Jahren hat

eine Ausweitung der forensisch-psychiatrischen Tätigkeit
auf den Bereich jener psychischen Störungen stattgefun-

den, die gerade nicht durch körperliche oder organische

Ursachen gekennzeichnet sind. Es geht dabei also nicht
primär um organische Störungsbilder, noch nicht einmal
um endogene Psychosen, sondem um Persönlichkeitsstö-

mngen bzw. Persönlichkeitsakzentuierungen und damit
um psychotherapeutisch behandelbare Störungsbilder,

was die grosse Schnittmenge zwischen psychiatrischen

und psychologisch-psychotherapeutischen Aufgabenbe-
reichen deutlich macht.

In diesem Zusammenhang sind zwei Aspekte zu dis-
kutieren: Erstens ist die Trennung von Psyche und Soma,

also Seele und Körper, eine arbiträre und nach moder-

nen wissenschaftlichen Erkenntnissen schon lange nicht
mehr haltbar. Alle seelischen Vorgänge sind Ausdruck
von organischen Prozessen des zentralen Nervensystems,

welches wiederum nur reziprok mit sämtlichen anderen

Organen des Körpers funktionieren, also Infotmationen
aufnehmen, verarbeiten und schliesslich sich durch Spra-

che, Mimik, Verhalten etc. artikulieren kann. Zweitens
darf der Auftraggeber frir ein forensisches Gutachten,

wie vome erwähnt, erwat1en, dass nicht nur im positiven
Sinne eine allfÌillige Störung nachgewiesen wird, sonderrt

dass auch im negativen Sinne andere Störungen ausge-

schlossen werden können. Dieser <negative Nachweis>

folgt zwei Prinzipien: erstens der klinischen respektive

eben sachverständigen Bedeutung der ausgeschlossenen

Störung und zweitens der Verhältnismässigkeit des Un-
tersuchungsaufwandes in Bezug auf diese Bedeutung.

Warum Psychologen per se nicht in der Lage sein sollen,

diese Aufgaben zu leisten, ist aus hiesiger Sicht unver-

ständlich. Findet der psychologische Sachverständige bei
seiner Untersuchung nämlich Hinweise auf eine Störung,

welche ausserhalb seiner fachlichen Kemkompetenz
liegt, kann er dies nach Rücksprache mit dem Auftrag-
geber durch z.B. einen Psychiater oder Neurologen ab-

klären lassen. Betreffs des Ausschlusses möglicher Stö-

rungen gilt, dass auch ein psychiatrischer Gutachter bei

einer bestimmten Fallkonstellation damit überfordert sein

kann, ohne Beizug eines anderen Experten sämtliche zu

diskutierenden Störungen mit hinreichender Plausibilität

auszuschliessen. Wollte man dies wirklich gewährleisten,

was aus fachlicher und auch ökonomischer Sicht unsinnig

scheint, müs sten stets interdi s ziplinarc Gutachtenaufträge

vergeben werden, wie dies zum Beispiel bei komplexen

sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen seit eini-
gen Jahren sinnvollerweise praktiziert und auch in mehr-
facher bundesgerichtlicher Rechtsprechung befürworlet
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wird6. Das ist bei forensisch-psychiatrischen Gutachten
aber nicht erforderlich, weil es in den allermeisten Fällen
solcher zusàtzlichen Abklärungen nicht bedarf. Erwarlet
wird aber, dass der Gutachter erkennt, wann er einen Ex-
peften einer anderen Fachdisziplin beiziehen muss, um
eine Fragestellung mit ausreichender Fachlichkeit zube-
arbeiten. Diesbezüglich gibt es aber keinen Unterschied
zwischen einem psychiatrischen und einem psychologi-
schen Gutachter. Die Erwartung gilt in gleicher Weise für
einen Psychiater wie flir einen Psychologen, der als Gut-
achter tätig wird.

Im Urteil BGer 68_459120137 wird darüber hinaus
ausgeführt, dass die Aus- und Weiterbildung der Psychi-
ater einen gewissen Qualitätsstandard gewährleistet, der
bei nichtärztlichen Sachverständigen nicht vorausgesetzt
werden könne und daher stets individuell überprüft wer-
den müsste.

Hierzu ist zunächst festzuhalten, dass es nicht um
einen generellen Vergleich zwischen Psychologen und
Psychiatem gehen kann. Der Psychiater ist ein Arzt, der
eine mehrjähige Facharztausbildung im Anschluss an

sein Studium abgeschlossen hat. Ein - universitär aus-

gebildeter - Psychologe ist eine Person, die ein Studium
abgeschlossen hat. Ein abgeschlossenes Psychologiestu-
dium qualifiziert ebenso wenig dafür, als Gutachter tarig
zu sein, wie ein abgeschlossenes medizinisches Studium.
Es kommt hinzu, dass auch der Facharzt flir Psychiatrie
und Psychotherapie noch keine ausreichende Qualifika-
tion dafür darstellt, strafrechtliche Gutachten zu erstellen.
Hierfür sind mehrjährige weitere Qualifizierungsschritte
im Spezialgebiet der Forensischen Psychiatrie erforder-
lich. Der ausschlaggebende Vergleich ist also der zwi-
schen einem Facharzl für Psychiatrie mit forensisch-psy-
chiatrisch/psychologisch er Zusatzqualifi kation und einem
Rechtspsychologen mit forensisch-psychiatrisch/psycho-
logischer Zusatzqualifikation. Der letztgenannte Fachtitel
wurde kürzlich durch den Berufsverband der Psycholo-
gen (FSP) verbindlich und anhand transparenter Kriteri-
en definiert. Die als Rechtspsychologen besonders quali-
frzierten Personen können nun über eine Gutachterliste,
die von der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtspsy-
chologie geführt wird8, einfach identifizierl werden. So-

mit ist die im erwähnten Urteil skizzierte Problematik für
die Vergangenheit zwar nachvollziehbar, jedoch wurden
mittlerweile Schritte eingeleitet, um diese Problematik zu
beheben.

Siehe z.B. BGer 9C 243/2010 vom 28. Juni 201 1, II. Sozialrechtli-
che Abteilung, i.S. D. c. IV-Stelle des Kantons Solothurn.
FN 2.

http://www.rechtspsychologie.ch/Downloads/GA Liste.pdf

Praxiserfahrene Juristen wenden allerdings ein, dass

auf diesen Listen auch Personen fungieren, welche ihre

Qualifikation vor sehr langer Zeit und nicht nach neuen
Standards erworben bzw. durch Ûbergangsregelungen
erlangt haben. Dies ist bedauerlicherweise korrekt, trifft
aber ebenso für die aktuelle Qualifikation <Schwerpunkt
forensische Psychiatrie FMHD wie jegliche Facharztqua-
lifikation zue.

Ohnehin ist offen, ob die Frage der Qualitat bzw. der
Fachkornpetenzen der zt beauftragenden Personen wirk-
lich in der vom Bundesgericht dargestellten Weise kom-
pliziert und letztlich nur mit erheblichem Aufivand zube-
antworten ist. Schliesslich erfolgen die Gutachtenaufträge
durch regional zuständige Behörden, die in der Regel die
Person und Qualifikation der von ihnen beauftragten Gut-
achter kennen bzw kennen sollten. ZumAnderen scheint
es ein durchaus gangbarer Weg zu sein, in den einzelnen
Kantonen, analog der Vorgaben der Zürcher Fachkom-
missionlo, Qualitätsanforderungen zu formulieren, die
forensische Gutachter erfi.illen müssen. Ausserdem wird
auch die Verteidigung vorab über die Beauftragung bzw.
die in Frage kommende Person instruiert und kann dies-
bezüglich Bedenken, spezielle Erfordernisse und eigene
Vorschläge geltend machen. Die spätere Kritik an der
Person des Gutachters erweckt den Anschein, dass ein
Gutachten mit einem für eine Prozesspartei ungünstigen
Ergebnis mit formalenArgumenten aus dem Recht gewie-
sen werden soll. Zumindest stellt sich dem juristischen

Laien schon die Frage, warum der Beizug eines Psycho-
logen in den entsprechenden Fällen nicht von vomherein
abgelehnt wurde.

Das zweite Urteil: Psychologen und
Prognosebegutachtung

Komplett hinfÌillig wird das im Urteil BGer 68_45912013
ins Feld gefi.ihrte Argument der grganischen Abklärungen
betreffs der im Urteil BGer 6B_85012013 diskutierten The-

matik, denn es geht hier um Prognosegutachten bei laufen-
der Massnahme. Dennoch wurde auch in diesem Zusam-

menhang die Beauftragung von Psychologen unter Vetweis

auf das erstgenannte Urteil als unzulässig erachtet.

e Cunlstoptl HÄNccnu, Facharztprüfung - was gilt? Schweizeri-

sche Ärztezeitung, 2002, 187 ff .
r0 Verordnung über psychiatrische Gutachten im Strafuerfahren, on-

line verfü gbar unter: http://ww w2.zhlex.zh.chJ appY zhlex-r'nsf l0 /7

56C93D956897465C1256F810044C088/$file /321.4 10.2'99 ]7'
pdf
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Dies ist angesichts der Aufgabenvefieilungen im
psychiatrisch-psychologischen Fachgebiet nicht sinnvoll
zu begründen. Soweit sich die Falldarstellung des Bun-

desgerichts erkennen lässt, handelt es sich bei dem zu-

grunde liegenden Fall um einen Sexualdelinquenten mit
angeordneter stationärer Massnahme nach Art. 59 StGB.

Solche Patienten werden ähnlich wie Patienten, bei de-

nen eine ambulante vollzugsbegleitende Therapie nach

Art. 63 StGB durchgeführl wird, häufig, wenn nicht so-

gar regelhaft von forensisch spezialisierlen Psychothe-

rapeuten behandelt. Somit ftillt gerade die Beurteilung
von Behandlungseffekten einer deliktorientiefien Sexu-

alstraftätertherapie oder einer Therapie von persönlich-

keitsgestörten Rechtsbrechern keinesfalls ausschliesslich

in die ärzfliche, sondern auch in die psychotherapeutische

Kompetenz, unabhängig davon, ob sich um einen ärztli-
chen oder einen psychologischen Therapeuten handelt.

Warum forensisch versierle Rechtspsychologen dann

nicht qualifiziert sein sollen, Behandlungsverläufe ande-

rer Institutionen und die Auswirkungen der eingesetzten

Behandlungsmethoden auf den Einzelfall zu beurteilen
und hinsichtlich der Indikation einer Verlängerung der

Massnahme zu gewichten, ist für die Autoren dieser Zei-
len rätselhalt.

Eine genauere Begründung dieser Einschätzung wird
im Urleil des Bundesgerichts auch nicht gegeben. Viel-
mehr wird auf den vorab eröfterten ersten Beschluss Be-

zug genommen. Dies überzeugt nicht, denn in der Regel
geht es bei der Begutachtung des Massnahmenverlaufs

vor allem um die Beurleilung von Behandlungseffekten

bzw. der eingesetzten Behandlungsmethoden. Insofern
hat das zweite Urteil zum Thema <Psychologen als Gut-
achten die im ersten Urteil adressiefie diagnostische Pro-

blematik auf einen Bereich angewandt, in dem sich diese

Problematik nicht in gleicher Weise stellt. Damit wurde
eine problematische und sachlich nicht begründete Verall-
gemeinerung vorgenommen.

Die Problematik dieses Urteils wird weiterhin dadurch

deutlich, dass viele der unstrittig zu den Standards fo-
rensisch-psychiatrischer Risikoabklärungen gehörenden

Prognoseinstrumente von Psychologen entwickelt und
evaluiert wurdenrr. Letztlich hat das Schweizerische Bun-

ANnR¡w Hennrs, Ar,¡v PsBNrx, R. K¡nr H¡.NsoN, D,qvlo
TIronNroN, STATIC-99 Coding Rules Revised, 2003, online ver'-

fügbar unter: http://wwwstatic99.org/pdfdocs/static-99-coding-
r-ules_e.pdf
Rosnnr D. Her.e, Hare Psychopathy Checklist - Revised (PCL-
R): Technical manual (2nd ed.), Multi Health Systems, Toronto,
2003.
VenNoN Lewrs QurNsnv, GnaNr Tsorr¿as Hannls, Meii¿re Elt-
zABETTI Rtcs, CeruenrNE A. Convl¡n, Violent offenders: Apprai-

desgericht also gerade diejenige Berufsgruppe von der

Begutachtung ausgeschlossen, die durch erhebliche em-

pirisch-wissenschaftliche Anstrengungen innerhalb des

forensischen Gutachtenwesens hochwerlige methodische

Standards entwickelt und etabliert hat.

4. Das dritte Urteil: Psychologen
als Hilfspersonen

Im Urteil BGer 68_88412014 vom B. April 2015 wird
nunmehr sogar die Beiziehung psychologischer Hilfs-
personen durch einen ärzllichen Gutachter erschwert. In
diesem Urteil wird darliber hinaus in einer Art und Weise

in die gutachterliche Autonomie eingegriffen, die Wider-
spruch hervomrfen rnuss. Kritisiert wird unter anderem,

dass die beigezogene Hilfsperson längere Zeit explorierl
hat als der urspri.inglich betraute psychiatrische Gutachter.

Diese Diskussion ist den Autoren dieser Zeilen bekannt

und wird immer wieder - auch bei Beizug von Assistenz-

ãrzten - monierl, wenn die gutachterlichen Schlussfol-
gerungen einer der Prozessparteien nicht gefallen. Das

Thema wurde jüngst durch einen weiteren Entscheid

des Bundesgerichts noch weiter auf die Spitze getrieben

(BGer 6B_26512015 vom 3. Dezember 2015). Das Bun-
desgericht erklärte in diesem Urteil sogar die - vorher ge-

genüber dem Auftraggeber transparent deklarierte - Mit-
arbeit einer Fachärztin flir Psychiatrie und Psychotherapie

mit Schwerpunkt in Forensischer Psychiatrie als unzuläs-

sig. Das Bundesgericht schloss dabei aus dem Umstand,

dass die mit Teilaufgaben betraute Fachärztin mehr Ex-
plorationen durchgeftihrl hatte als der für das Gutachten

verantwortliche Gutachter (der immerhin zwei Explo-

rationen mit einer Dauer von insgesamt 140 Minuten

durchftihrte), dass letzterer das Gutachten nicht in seinen

wesentlichen Teilen selber erstellt habe und daher nicht
persönlich verantworlen könne.

Diese Argumentation ist in ihren Grundannahmen

falsch. Aus der unterschiedlichen Verteilung der Untersu-

chungszeiten an die jeweiligen Fachpersonen kann nicht

rückgeschlossen werden, dass die vollständige Bearbei-

tung sowie Beantwortung der wesentlichen Gutachter-

sing and managing risk (2nd ed.). The law and public policy, US

Amlrican Psychological Association, Vy'ashington, DC, 2006.

KevrN S. Doucras, Leune S. Guv, Krr¿ Repves, JonN

annoÍated bibliography, Mental Health, Law, and Policy Institute,

Simon Fraser University, Bumaby, Canada, 2014'

Pulr-rp Knopp, SrBpH¡.t'¡ Hanr, CuntsroplIsR Wnest¡n, D¡ner
Eavgs, Spousal Assault Risk Assessrnent Guide (2nd ed.), ProActi-
ve Resolutions Inc., Vancouver, 2008'
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fragen an die Hilfspersonen delegierl wurden. Die Lei-

tung und Organisation der Begutachtung besteht nämlich

schon - analog zu den drei Curae der GeschäftsherrenhaÊ

tung im Privatrecht (cura in eligendo, in instruendo vel
custodiendo) - in der Auswahl der Hilfspersonen, deren

Instruktion, deren Begleitung, dem Nachbesprechen der

einzelnen Explorationen und den Vorbereitungen der ei-
genen Exploration zum Abschluss der Begutachtung.

In der gutachterlichen Praxis entsteht mit Hilfe der

Zuarbeiten der Hilfsperson, die z.B. dieAktenzusammen-
fassung, die Darstellung der Untersuchungsergebnisse

und Ausführungen zu den gutachterlichen Schlüssen un-
ter Berücksichtigung der Vorgaben des bestellten Gut-
achters betreffen, ein Gutachten der beauftragten Person,

das entscheidend auf ihren Schlussfolgerungen fusst und
in ihrer Verantwortung bleibt, auch wenn sie selber nur
kurz exploriert hat. Dies entspricht im Übrigen genau der-
jenigen Arbeitsweise, die sich im klinischen Alltag in der

Medizin allgemein, aber auch in der Psychiatrie bewährt
hat. So werden die Aufnahmeuntersuchungen in somati-
schen Spitälern in der Regel von in Ausbildung befind-
lichen Ärzten durchgefühfi. Im Anschluss werden die

dabei erhobenen Befunde mif Fachärzten besprochen und
von diesen stichpunktartig bzw. unter Berücksichtigung
der unmittelbar anstehenden Fragestellung vertieft bzw.

reevaluiert. Diese Vorgehensweise ist auch in den vome
bereits erwähnten poly- oder interdisziplinären sozial-
versicherungsrechtlichen Gutachten langj ährig bewährte
Praxis. Man stelle sich vor, dass in Analogie von einem

Herzchirurgen von Seiten der Krankenkassen verlangt
wärde, dass er vom ersten Hautschnitt bis zuletztenHaut-
naht alle medizinischen Handlungen selber vornimmt.
Ein ebenso absurder Gedanke, wie z.B. dass ein Langstre-
ckenpilot den Steuerknüppel vom Start bis zur Landung
nie aus der Hand gibt oder ein Gerichtspräsident die Ur-
teilsbegründung vom ersten bis ztmletzlen Buchstaben

selber schreiben müsste.

Es ist daher nicht einzusehen und im Übrigen auch

nicht praktikabel, wenn forensische Psychiater den kom-
pletten Gutachtenprozess von Abis Z durchführen sollen.

Letztlich ist es aber auch nicht praktikabel, bestimmte Pas-

sagen des Gutachtens als Werk einzelner Personen zube-
zeichnen, denn der verantworlliche Gutachter trägt für alle
Passagen die Verantwortung. Er muss selbst entscheiden,

wie viele Untersuchungen es braucht bzw wie lange eine

Untersuchung dauem soll, um diese Verantwoftung tragen

zu können. Diese Frage an einem gewissen zeitlichen Ver-

hältnis zwischen der Untersuchung durch eine Hilfsperson
und derjenigen durch den Gutachter festzumachen, ist aus

fachlicher Sicht unsinnig. Denn der erfahrene und vorin-

formierte Sachverständige kann beispielsweise bei schwer

ausgeprägten Störungen schon nach wenigen Minuten
Einschätzungen treffen. Auch bei einem nicht geständigen

Exploranden ist die Exploration hinsichtlich der Tatum-

stände wenig ergiebig und es füllt allein vor diesem Hin-
tergrund, aber auch vor dem Hintergrund unterschiedlichs-

ter gutachterlicher Konstellationen schwer, diesbezüglich

allgemeingültige Standards zu formulieren.
Somit bedarf es keiner starren Vorgaben zur Zeitdau-

er einer Untersuchung bzw. zum Verhältnis zwischen
Vorabklärungen und Untersuchungen des beauftrag-

ten Gutachters. Komplett irrelevant ist die Frage, ob ein
psychiatrischer Gutachter bei seiner Nachexploration
Notizen macht oder nicht. Entscheidend ist, dass der be-

auftragte Gutachter auf der Basis einer eigenen Urteils-
bildung Schlussfolgerungen ziehen kann. Eine eigene

Inaugenscheinnahme gestaltet der Gutachter in eigener

Verantwortung so intensiv und ausführlich, dass tragftihi-
ge Schlussfolgerungen möglich sind. Ist dies nach einer

Stunde nicht möglich, muss ein weiterer Termin verein-
bart werden. Ist dies nach einer halben Stunde möglich,
wäre eine weitere Exploration obsolet. Alles andere wäre

unsinnig.
Wenn die in den aktuellen Urteilen skizzierte Stoss-

richtung beibehalten wird, dann wäre sie auch auf As-
sistenzàrzÍe und andere Hilfspersonen auszuweiten. Das

würde massiv nachteilige Folgen fiir das Fachgebiet der

Forensischen Psychiatrie haben. Der Grossteil der aktu-

ell in der Schweiz tätigen zefüfrzierten Gutachter haben

das Handwerk der Begutachtung in der vorne skizzierten
Weise erlemt. Sie haben als Hilfspersonen Vorabklärun-
gen durchgeflihrt, diese mit ihrem jeweiligen Vorgesetz-

ten diskutiert und anschliessend schriftlich niedergelegt,

bevor diese vom Vorgesetzten korrigieft und schliesslich

unter dessen Verantworlung unterzeichnet wurden. Die
dabei erfolgte engmaschige Supervision von Fällen ist
die Grundlage einer Weitergabe von Erfahrungswissen,

aber auch der Vermittlung von forensisch-psychiatrischen

Standards von einer Gutachtergeneration an die nächste.

Wie diese Weitergabe in Zukunft möglich sein soll, wenn

die Logik der etwähnten Bundesgerichtsentscheide ange-

wendet würde, erschliesst sich den Autoren dieser Zeilen

nicht.
Es ist daher noch einmal mit Nachdruck darauf hinzu-

weisen, dass der persönlich beauftragte Gutachter die Ge-

samtverantwortung für ein Gutachten ttägt' Er trägt diese

Verantwortung unabhängig davon, ob er das Gutachten

alleine erstellt oder Mitarbeiter in den Erstellungsprozess

des Gutachtens mit einbezieht. Bezieht er weitere Fach-

personen in die Erstellung des Gutachtens mit ein, dann
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ist er dafiir verantwortlich, dass diese ausreichend qua-

lifiziert sind und dass deren Arbeitsleistungen qualitäts-

sichernd überprüft werden, so dass der verantwortliche

Gutachter für sämtliche Arbeitsprozesse die Verantwor-

tung übernehmen kann. Es macht überhaupt keinen Sinn

und ist ein illegitimer Eingriff in die fachliche Unabhän-

gigkeit des Gutachters, wenn aus einer fachfremden, ju-

ristischen Perspektive Formalismen definiert werden, um

die Art und den Umfang der jeweiligen Zusammenarbeit

von aussen zu reglementieren. Das führt regelmässig zu

Absurditäten und Qualitatseinbussen. So wie ein Chirurg,

der die Gesamtverantwortung flir eine Operation über-

nimmt, in seiner fachlichen Verantwottung entscheiden

muss, wie der Prozess der Operation gesteuefi und mit

welchen Aufgaben welche Mitarbeiter zum Einsatz kom-

men, gilt das Gleiche analog für einen Gutachtenprozess'

Niemand würde auf die Idee kommen, dem Chirurgen

vorzuschreiben, dass er sämtliche Arbeitsschritte in einer

vielsttindigen Operation alleine ausflihren müsste. In der

Regel wird sich der verantwortliche Chirurg auf die Teile

der Operation beschränken, für die seine Fachkompetenz

zwingend ist. Überall da, wo dies in ausreichender Qua-

lität durch einen Mitarbeiter gewährleistet werden k¿nn,

wird er diesen Mitarbeiter einsetzen, ihn qualitätssichernd

kontrollieren und damit die Ar1 und den Umfang des Ar-

beitseinsatzes im Rahmen seiner Gesamtverantwortung

verantwotten. Genau so ist es bei der Erstellung eines

Gutachtens. In Abhängigkeit vom Ausbildungsstand der

beigezogenen Personen, von der Komplexität des Falles

und vielen weiteren Faktoren können sich die Parameter

der Zusammenarbeit stark voneinander unterscheiden.

5. Zu den möglichen Auswirkungen
der vorgenannten U rteile

Die Abfolge vom erstgenannten Urleil bis hin zu den Ur-

teilen aus 201 5 verdeutlicht eine Entwicklung, die sich we-

niger mit inhaltlichen Fragen zur Rolle und den Grenzen

psychotherapeutisch-psychologischer Erkenntnismetho-

den und entsprechender gutachterlicher Arbeitsprozesse

befasst als vielmehr einmal getroffene juristische Ent-

scheidungen zur Begründung weiterer Entscheide macht,

ohne auf die Besonderheiten der jeweiligen Fälle einzu-

gehen. Schon dieser Punkt ist bedenklich, denn es sollte

nicht zentral um wenig aussagekräftige formale Aspekte,

sondem vielmehr um die kritische Auseinandersetzung

mit den Inhalten und der Qualität der Gutachten gehen.

Festzuhalten ist, dass die Forensische Psychiatrie auf

die forensisch qualifizierten Psychologen angewiesen ist.

Unser Fach muss ausserdem bemüht sein, angehenden

Arzten, aber auch Fachärzlen mit forensisch-psychiatri-

schem Interesse gutachterliche Entwicklungsmöglichkei-

ten und Weiterbildungsoptionen zu offerieren, die auch

eigene Untersuchungen an Gutachtenexploranden und

die angeleitete Ausarbeitung von Gutachten oder Teilen

von Gutachten ermöglichen. Wenn dies wegfallen würde,

wird das ohnehin als wenig attraktiv eingeschätzte Fach

weiter an Attraktivität verlieren.
Wenn der Beizug von Mitarbeitem nicht mehr gestat-

tet bzw. praktikabel wäre, würde in den eigenen Abtei-

lungen voraussichtlich nur noch ein Drittel bis die Hälfte

der jährlich erstellten Gutachten erstellt werden können'

Anderen Schweizer Ausbildungsinstitutionen würde es

ähnlich gehen. Eine solche Verknappung von personellen

Ressourcen kollidierl mit der zunehmenden Nachfrage

nach gutachterlichen Leistungen, aber auch der zuneh-

mend formulierlen Eilb edürftigkeit von Aufträgen.

Dieses Dilemma könnte allein dadurch aufgefangen

werden, dass juristische Institutionen wieder vetmehft

nicht spezialisierte Allgemeinpsychiater mit Gutachten-

aufträgen betrauen. Diese haben jedoch deutlich weniger

Erfahrungen mit der Behandlung von Straftätern und der

kriminalprognostischen Vorgehensweise als in forensi-

schen Einrichtungen tätige Rechtspsychologen oder in

Weiterbildung befindliche Arzte. Zu befürchten ist also

ein Rückfall in genau diejenige Gutachtenspraxis, die auf-

grund der damit verbundenen FehleranÍÌilligkeit massgeb-

lich zur Spezialisierung von forensischen Psychiatern und

der Entwicklung fachspezifischer Standards geführt hat'

Diese Standards können durch Allgemeinpsychiater nicht

gewährleistet werden und sind flir deren alltägliche Arbeit

auch nicht relevant. Die innerhalb der Forensischen Psy-

chiatrie aber auch im Dialog mit der Justiz entwickelten

Qualitätsbemühungen der letzten fünfzehn Jahre würden

mit einer solchen Entwicklung ad absurdum geführt.

Femer ist darauf hinzuweisen, dass in der Schweiz -
ebenso wie in anderen europäischen Ländern - seit Jah-

ren ein massiver Ärztemangel besteht, der bislang durch

Zttzug von Arzten aus anderen Ländern ausgeglichen

wirdl2. Der Fachkräftemangel ist im psychiatrischen Be-

reichr3 besonders eklatant. Das hat dazu geführt, dass

ein zunehmend grösserer Anteil diagnostischer und

12 Scgwplzrnlscuen WIssSNSCHAFTS- urqo TgcHNol-oclEnet, Ärz-

tedemographie und Reform der ärztlichen Berufsbildung, 2007'

SWTR, Bem. Online verfrigbar unter: http://www.finh.ch/files/
pdfTlswtr bericht-d.Pdf

tt -Gnezrpli,q 
Glacousrrl-BIcrel, K¡.nrN L¡.NooI-r, CHntsrIaN

B¡nNaru, Enlcr¡ SBtpntrz, Acultr¡ Hnuc, Wurn RÖsslEn, In
10 Jahren werden 1000 Psychiaterinnen und Psychiater fehlen,

Schweizelische Arzlezeitung, 20 13, 302 ff .
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auch klinischer Aufgaben von Psychologen, genau-

er psychologischen Psychotherapeuten, übemommen

wirdra . Innerhalb des forensisch-psychiatrischen Fach-

gebiets hat sich der Mangel an geeignetem ärztlichem

Personal noch einmal akzentuierl. Dies betrifft im Üb-
rigen nicht nur die Schweiz, sondern auch Deutsch-

land, wo mittlerweile sogar Klinikinstitutionen von
psychologischen Psychotherapeuten geleitet werden.

Festzuhalten bleibt, dass im Bereich der Forensischen

Psychiatrie ohne psychologisch-psychotherapeutische

Mitarbeiter nicht mehr gearbeitet werden kann. In den

durch die in der Versorgung tätigen Autoren dieser Zeilen
geleiteten Institutionen arbeiten mittlerweile mindestens
genauso viele psychologische wie ärztliche Mitarbeiter,
was, wenn die Aufgaben beider Fachgebiete angemessen

verteilt werden, nicht nur keine nachteiligen Folgen hat,

sondern die Qualität der Versorgung insgesamt deutlich
anhebt. Ohne Beizug von psychologisch-psychothera-
peutisch ausgebildeten Mitarbeitem können weder die

Klinik flir Forensische Psychiatrie der Psychiatrischen

Universitätsklinik Zürich noch die Forensische Klinik
der Psychiatrischen Universitätskliniken Basel noch der

Psychiatrisch-Psychologische Dienst der Justizdirekti-
on des Kantons Zurich die ihnen anverlrauten vielfÌilti-
gen Aufgaben im Grenzgebiet zwischen Psychiatrie und
Recht erfüllen. Gleiches gilt auch für die anderen grossen

Behandlungseinrichtungen der Schweiz. Somit hat das

Bundesgericht eine für die alltagliche Arbeit in der Foren-

sischen Psychiatrie sehr wichtige Berufsgruppe aus einem

bedeutsamen Arbeitsfeld der Forensischen Psychiatrie
ausgeschlossen. Da die vorab diskutierlen Urteile auch

die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten flir Ärzte ge-

fährden, drohen für die Versorgung ein Kahlschlag durch
Verknappung der fachlichen Ressourcen und langfristig
auch deutliche Rückschritte hinsichtlich der Qualität von

strafrechtlichen Gutachten.

6. Lösungsvorschläge

Die vorab diskutierten Urteile des Bundesgerichts tra-
gen den aktuellen Gegebenheiten im Fach Forensische

Psychiatrie weder aus personeller noch inhaltlicher Sicht
Rechnung. Sie formulieren eine Grenze zwischen psych-

ra Sanan JÀccI, Nehmen, wen lran kriegen kann, Die ZeiT.2012,
Online verfügbar unter: http'. I lwww.zeit.del 20121 43 / Schweiz-Psy-
chiater-Mangel
Föopn-arIo¡¡ oBn ScHwelzrn PsvcuolocruNpN UND PsvcHor.o-
cen, PsychischeVersorgung nachhaltigverbessern, 20 14, online ver-

fügbar unter: http://www.psychologie.chlfi leadmirVuser-upload/
dokumente/berufspolitiVplKurzargumentarium.pdf

iatrischer und psychologischer Expefiise, die es in dieser
Weise nicht mehr gibt und angesichts des Personalman-
gels in der Psychiatrie auch nicht mehr geben kann. Inso-
fern verstehen sich die vorab angestellten Ausfiihrungen
als ein Plädoyer dafür, die bislang praklizierte Vorgehens-

weise bei der Begutachtung als praktikabel anzuerkennen

und dafür psychologische Mitarbeiter mit zum Teil her-

vonagenden Qualitaten und Vorbildung nicht per se von
der Begutachtung auszuschliessen und damit auf eine

wertvolle fachliche Experlise zu v erzichlen.
Generell ist festzuhalten, dass es mangelhaft qualif,-

zierle Gutachter, durchschnittliche und hoch qualifizierte
Gutachter gibt. Das ist so wie in anderen Berufen auch.

Die Trennlinie dieser Einteilung verläuft nicht an standes-

politischen Grenzen. So gibt es mangelhaft qualifizierte
Psychiater als Gutachter und sehr gut qualifizierle Psy-

chologen ebenso wie das Gegenteil. Es macht daher gar

keinen Sinn, eine der beiden Berufsgruppen pauschal zu

disqualifizieren bzw. zu qualifrzieren. Entscheidend sind

Qualität und LeistungsfÌihigkeit der jeweiligen Person. Es

ist auch nicht so, dass Fachpersonen, welche die gleichen

formalen Ausbildungsgänge absolviert haben, am Schluss

ein einheitliches Qualitatsniveau hätten. Deswegen kön-
nen die Absolvierung bestimrnter Ausbildungsgänge, eine

Mindestanzahl bislang erstellter Gutachten, eine Min-
destanzahl von Jahren, die in einer spezialisierten foren-
sischen Institution absolviert werden müssen und andere

formale Kriterien immer nur Mindestanforderungen dar-

stellen. Das gilt im Übrigen auch für den durch die FMH
(Berufsverband der Arzte) vergebenen Schwerpunkttitel
Forensische Psychiatrie ebenso wie für den durch den
FSP (Berufsverband der Psychologen) vergebenen Titel
des Rechtspsychologen. Es gibt Gutachter, die hundert

Gutachten geschrieben haben, deren Qualität schlecht ist.

Es gibt Gutachter, die fünf Gutachten geschrieben haben,

deren Qualität hervorragend ist. Aus diesem Grund muss

die Beurleilung der Qualifikation eines Gutachters immer
eine Einzelfallprüfung sein.

Im ersten Bundesgerichtsentscheid, der eine proble-
matische Weichenstellung flir die Praxis nach sich gezo-
gen hat, wird vor allem darauf hingewiesen, dass es flir
die Auftraggeber nicht möglich sei, die Qualifikation oder

die fehlende Qualifrkation eines psychologischen Gut-
achters mit verhältnismässigem Aufwand zu erkennen.
Dieser praktische Einwand gegen den Beizug von Psy-

chologen als Gutachter ist nachvollziehbar. Nach Einfüh-
rung des Psychologieberufegesetzesrs im Jahre 2013 und

Bundesgesetz über die Psychologieberufe vom 18. Mätz2017'in
Kraftseit l.April 2013, SR935.81.
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der neuen Praxis der Verleihung des Fachtitels in Rechts_
psychologie stellt sich die Situation aber veränder1 dar.
Schliesslich wurde mit der anhand transparenter Kriteri_
en verbindlichen Definition des Titels Rechtspsychologe
des FSP auch für Psychologen eine Kategorie geschaffen,
die - ähnlich dem Facharzt ÍÌir psychiatrie mit Schwer_
punkt Forensische Psychiatrie - eine bestimmte Gruppe
von Psychologen leicht erkennbar macht. Es handelt sich
beim Titel des <Rechtspsychologen> d,amjt zwar um eine
notwendige, nicht aber um eine hinreichende Vorausset_
zung, um als Psychologe auf einem guten eualitätsniveau
gutachterlich tätigzu sein. Das Gleiche trifft, wie bereits
erwähnt, auch ftir den Titel des Facharztes für psychia_
trie mit Schwerpunkt Forensische psychiatrie zu. Ent_
scheidend sind ftir beide Berufsgruppen die spezifrschen,
forensisch-psychiatrisch/psychologischen Zusatzqualifi _

kationen, die ein Rechtspsychologe oder ein Facharzt flir
Psychiatrie mit Schwerpunkt Forensische psychiatrie zu_
sätzlich erworben und in der praxis unter Beweis gestellt
hat.

Vor diesem Hintergrund gibt es über die bereits beste_
henden Qualifizierungsnachweise hinausgehend in der
Deutschschweiz konkrete Vorbereitungen eines CAS_
Studienganges zur strafrechtlichen und kriminalprognos_
tischen Begutachtung, der sowohl Medizinern als auch
Psychologen offen stehen wird. Ausserdem werden die
gutachterlich tätigen Autoren dieser Zeilen zusammen
mit dem forensischen psychologen prof. Jerome Endrass
eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die der Etablierung
eines Qualitätslabels flir Gutachter (eZpG : eualitärs_
Zefüfrkat frir Psychiatrisch/psychologische Gutachten)
dienen soll. Kern dieses Labels ist, dass einerseits ein Ka_
talog von Mindestvoraussetzungen erfüllt wird und die
Qualifikation eines Gutachters andererseits anhand der
Prüfung konkreter Gutachten bestätigt wird. Ein solches
Label kann neben bzw. zusätzlich zu den curriculären
Ausbildungsgängen besonders qualifizierte Gutachter für
die Auftraggeber anhand transparenter Kriterien identifi _

zierbar machen. Die formale Mindestvoraussetzung dafi.ir
sind der Titel des Facharztes für psychiatrie mit Schwer_
punkt Forensische Psychiatrie aufder einen und der Titel
des Rechtspsychologen auf der anderen Seite. Mit beiden
Vorhaben würde dem Hauptkritikpunkt des ersten Bun_
des gerichtsentscheids zusätzlich Rechnung getragen, der
eine eindeutige Identifizierbarkeit forensisch gut qualifi_
zierter Psychologen geforderl hat.

Unabhängig davon muss die Tätigkeit als Hilfsperso_
nen in Ausbildung befindlichen Arzten und auch psycho_
logischen Mitarbeitern forensischer Institutionen offen
stehen. Die Verantwortung für die sachgerechte Durch_

Íìihrung der zugehörigen Untersuchung liegt beim Be_
auftragten, der das Gutachten nicht nur mit dem Vermerk
<<einverstanden>>, sondem als aktiver Autor unterzeichnet.
Wird diese Tätigkeit erschwefi oder gar untersagt, wird es
einer künftigen Generation von potentiellen Gutachtern
nicht mehr gelingen, sich zum Facharzt frir ps¡rchiatrie
und Psychotherapie mit Schwerpunktbezeichnung Foren_
sische Psychiatrie und Psychotherapiebzw. zum Rechts_
psychologen weiterzubilden. Dies gefÌihrdet den Bestand
an ausreichend qualifizierten Gutachtern, was weder im
Interesse der Justiz noch der beteiligten medizinisch_
psychologischen Fachbereiche sein kann. Insofern sind
die vorangegangenen Ausführungen als ein dringender
Appell an die Rechtsprechung zu verstehen, die bisherige
Urteilspraxis zu überdenken.


